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dienen, da das sidostliche Frankreich bereits drei
durchgehende Bahnlinien, die nach der nord-
westlichen Schweiz fiihren, besitzt. Allein da
das siidostliche Frankreich idberhaupt dber etwa
acht durchgehende Bahnlinien verfiigt, welche
zur schweizerischen und savoyischen Grenze
fiihren, von denen die letztere in Anbetracht
der Ungewissheit der Respektierung der Neutra-
litdit Savoyens durch Frankreich mit in Betracht
kommt, so erscheint der neu geplante Schienen-
weg und die Durchstechung des Mont Faucille
nicht einmal fir eine, in Anbetracht der politi-
schen Gesamtlage iiberdies so gut wie ausge-
schlossenen Aggressive Fraokreichs gegen die
Schweiz allein, von besonderer Bedeutung. Der-
selbe diirfte daher lediglich dem Zwecke der
Entlastung der Hauptbahnlinien Lyon-Genf und
Méacon-Genf, im Falle kriegerischer Verwicke-
lungen an der franzosisch-schweizerischen Grenze,
sowie den Verkehrsinteressen des franzdsischen
Juragebiets und der ihm anliegenden franzosischen
Gebiete dienen. Die Armeen Frankreichs sind
in der Lage, jederzeit von den Pissen des mitt-
leren und sidlichen Jura aus, deren wichtigere
gich simtlich in ihren H#nden befinden und
deren wichtigste durch franzosische Sperrforts
beherrscht sind, durch schweizerische Streitkrifte
voraussichtlich nur voriibergehend aufgehalten,
in die schweizerische Hochebene zu debouchieren,
und der nordostliche Jura ist so gangbar, dass
er ihnen dies ebenfalls gestattet. Die derartige
Lage der Verh#ltnisse schliesst jedoch nicht aus,
dass man franzdsischerseits den Durchbruch des
Mont Faucille und die Anlage der neuen Bahn-
strecke mit dem Hinblick auf eine etwaige Ver-
letzung der Schweizergrenze durch Deutschland
motiviert, da alies, was gegen Deutschland ab-
zielt, in Frankreich auf eine besonders rasche
Bereitstellang der erforderlichen Mittel, sowohl
seitens der Kammern, wie der Regierung und
der Nation rechnen darf, R.

Leitfaden fir den Unterricht in der bestindigen
Befestigung. Von Moritz Ritter von Brunner,
kk. Generalmajor. Finfte, ganz neu bear-
beitete Auflage. 1. Heft. Wien 1895, Ver-
lag von L. W. Seidel & Sohn. Preis des
kompl. Buches Fr. 8. 30.

Das vortreffliche Lehrbuch, welches in den
osterreichischen Militarschulen seit einer - Reihe
von Jahren eingefiihrt ist, wird in neuer Auflage
geboten. Dasselbe ist sehr geeignet, mit dem
gegenwirtigen Stand der bestindigen Befestigung
bekannt zu machen. Maglichst kurz aber klar
werden in vorliegendem Hefte behandelt: Im I.

Abschnitt: die Elemente der bestindigen Be-

festigung als A. die Hauptbestandteile der ge-
wohnlichen Landbefestigung: 1) die Kampfstel-
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lung (a. der offene Wall fiir Infanterie und Ar-.
tillerie, b. Dachpanzer, c. Verteidigungskase-
matten); 2) Bereitschafts- und Ruheriume; 3) Er-
zielung der Sturmfreiheit (a. die Hindernisse,
b. die Bestreichungsanlagen, Flankieruag u. s. w.);
4) die Kommunikationen mit dem Aussenfeld
(a. Einginge in die Forts, b. Kommunikationen
durch die Festungsumwallung); 5) Minen und
Gewdsser. B. Besondere Befestigungsformen
(a. Befestigungen, welche nur dem Feuer aus
Feldgeschiitzen zu widerstehen haben; b. Be -
festigungen im Hochgebirge, ¢. Kii-
stenbefestigungen, d. provisorische Befestigungen).

55 Piguren, in Holzschnitt hibsch ausgefihrt
und dem Text beigedruckt, tragen wesentlich zur
Erleichterung des Verstindnisses bei.

Da in neuester Zeit aus Anlass der Festungs-
bauten vom St. Gotthard und von St. Maurice
bei uns von der bestandigen Befestigung viel ge-
sprochen wird, das Wesen derselben aber weniger
allgemein bekannt ist, so ist zu winschen, dass
vorliegendes Lehrbuch bei uns grossere Verbrei-
tung finden moge. Der Name des Verfassers,
eines Genieoffiziers von grossem Ruf, verbirgt
den Wert seiner Arbeit.

Eidgenossenschaft.

— (Ordindreverglitung.) Die Kommission des National-
rates fiir die beziigliche Vorlage stellt folgende Antrige :

Art. 1. Die Artikel 159 und 160 des Verwaltungs-
reglementes fiir die schweizerische Armee vom 27. Mai
1885 erhalten folgende Fassung: Art. 159: Im Frje-
densverhiltnis besteht die Mundportion aus 750 Gramm
Brot, 320 Gramm Fleisch oder aus Konserven mit
gleichem Nahrungswert. Art. 160. Die Beschaffang
des Gemiises, des Salzes und des Kochholzes liegt den
Truppen in der Regel selbst ob. Hiefiir wird in allen
Kursen und Schulen eine Vergiitung gewihrt, welche
22 Rp. per Mann und per Tag betrigt. Art. 2. Die
Militdrverwaltung verabfolgt in allen Schulen und
Kursen fiir diejenigen Tage, an welchen Konservenver-
pflegung stattfindet, eine Extrazulage im Werte von
10 Rp. oder 10 Rp. in bar pro Mann und pro Tag.
Art. 3. Dieser Beschluss tritt sofort in Kraft. Der
Bundesrat wird mit der Vollziechung beauftragt.

— (Die Feldprediger-Versammlung in Luzern) vom 15. Juni
war zahlreich besucht. s bildete dieses Rendez-vous
der Feldgeistlichen beider Konfessionen und der ver-
schiedenen Sprachen unseres Vaterlandes ein erhebendes
Bild gegenseitiger Achtung und Liebe. In dreistiindiger
Beratung wurde, wie wir in der ,Schw. Fr. Presse“ lesen,
ein von Hrn. Pfarrer Buss in Glarus entworfenes Regle-
ment fiir Feldprediger festgestellt. Manche interessanten
Erfahrungen aus der Dienstzeit der anwesenden Geist-
lichen gaben die Direktive zur Feststellung des Regle-
mentes, resp. der Instruktionen. Am Bankett selbst, wo
noch lebhaft der anregenden Badener Versammlung vor
zwei Jahren gedacht wurde, wurde auf das Vaterland
und den schweizerischen Wehrmann toastiert. Nach
zwei Jabhren wird wiederum eine Versammlung statt-
finden, bis zu welcher Zeit der Vorstand, bestehend aus
den Herren Pfarrer Buss in Glarus, Pfarrhelfer Wunderli
in Baden und Pfarrer Martin in Genf, dem neuen Regle-




	Leitfaden für den Unterricht in der beständigen Befestigung [Moritz Ritter von Brunner]

